
Auszug aus der
Verordnung über die Pflichten der

Makler, Darlehens- und Anlagevermittler, Anlageberater, Bauträger und Baubetreuer
(Makler- und Bauträgerverordnung – MaBV -) in der Fassung vom 07.11.1990 (BGBl. I S. 2479)

§ 9

Anzeigepflicht

Der Gewerbetreibende hat der zuständigen Behörde die je-
weils mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweignieder-
lassung beauftragten Personen unverzüglich anzuzeigen. Dies
gilt bei juristischen Personen auch für die nach Gesetz, Sat-
zung oder Gesellschaftsvertrag jeweils zur Vertretung berufe-
nen Personen. In der Anzeige sind Name, Geburtsname, so-
fern er vom Namen abweicht, Vornamen, Staatsangehörigkeit,
Geburtstag, Geburtsort und Anschrift der betreffenden Person
anzugeben.

§ 16

Prüfungen

(1) Gewerbetreibende im Sinne des § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
und 4 der Gewerbeordnung haben auf ihre Kosten die Einhal-
tung der sich aus den §§ 2 bis 14 ergebenden Verpflichtungen
für jedes Kalenderjahr durch einen geeigneten Prüfer prüfen
zu lassen und der zuständigen Behörde den Prüfungsbericht
bis spätestens zum 31. Dezember des darauffolgenden Jah-
res zu übermitteln. Sofern der Gewerbetreibende im Berichts-
zeitraum keine nach § 34 c Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeord-
nung erlaubnispflichtige Tätigkeit ausgeübt hat, hat er spätes-
tens bis zu dem in Satz 1 genannten Termin anstelle des Prü-
fungsberichts eine entsprechende Erklärung zu übermitteln.
Der Prüfungsbericht muß einen Vermerk darüber enthalten, ob
Verstöße des Gewerbetreibenden festgestellt worden sind.
Verstöße sind in dem Vermerk aufzuzeigen. Der Prüfer hat
den Vermerk mit Angabe von Ort und Datum zu unterzeich-
nen.

(2) Die zuständige Behörde ist befugt, Gewerbetreibende im
Sinne des § 34 c Abs. 1 der Gewerbeordnung auf deren Kos-
ten aus besonderem Anlaß im Rahmen einer außerordent-
lichen Prüfung durch einen geeigneten Prüfer überprüfen zu
lassen. Der Prüfer wird von der zuständigen Behörde be-
stimmt. Absatz 1 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.

(3) Geeignete Prüfer sind

1. Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Wirtschaftsprü-
fungs- und Buchprüfungsgesellschaften,

2. Prüfungsverbände, zu deren gesetzlichem oder sat-
zungsmäßigem Zweck die regelmäßige und außerordent-
liche Prüfung ihrer Mitglieder gehört, sofern
a) von ihren gesetzlichen Vertretern mindestens einer

Wirtschaftsprüfer ist,
b) sie die Voraussetzungen des § 63 b Abs. 5 des Ge-

setzes betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenos-
senschaften erfüllen oder

c) sie sich für ihre Prüfungstätigkeit selbständiger Wirt-
schaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer oder einer
Wirtschaftsprüfungs- oder Buchprüfungsgesellschaft
bedienen.

Bei Gewerbetreibenden im Sinne des § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 und 1a der Gewerbeordnung können mit der Prüfung nach
Absatz 2 auch andere Personen, die öffentlich bestellt oder
zugelassen worden sind und die auf Grund ihrer Vorbildung
und Erfahrung in der Lage sind, eine ordnungsgemäße Prü-
fung in dem jeweiligen Gewerbebetrieb durchzuführen, sowie
deren Zusammenschlüsse betraut werden. § 13a Absatz 1 und
2 Satz 1 und 2, Absatz 5 bis 7 der Gewerbeordnung gilt für die
in Satz 2 genannten Personen, die mit der Prüfung betraut
werden können, entsprechend. Ungeeignet für eine Prüfung
sind Personen, bei denen die Besorgnis der Befangenheit
besteht.

§ 17

Rechte und Pflichten
der an der Prüfung Beteiligten

(1) Der Gewerbetreibende hat dem Prüfer die Einsicht in die
Bücher, Aufzeichnungen und Unterlagen zu gestatten. Er hat

ihm alle Aufklärungen und Nachweise zu geben, die der Prüfer
für eine sorgfältige Prüfung benötigt.

(2) Der Prüfer ist zur gewissenhaften und unparteiischen Prü-
fung und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Er darf nicht unbe-
fugt Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse verwerten, die er bei
seiner Tätigkeit erfahren hat. Ein Prüfer, der vorsätzlich oder
fahrlässig seine Pflichten verletzt, ist dem Gewerbetreibenden
zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
Mehrere Personen haften als Gesamtschuldner.

§ 18

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 144 Abs. 2 Nr. 6 der Ge-
werbeordnung handelt, wer

1. Vermögenswerte des Auftraggebers annimmt oder sich zu
deren Verwendung ermächtigen läßt, bevor er
a) nach § 2 Abs. 1 Sicherheit geleistet oder eine Versi-

cherung abgeschlossen oder
b) die in § 2 Abs. 4 Satz 3 bezeichneten Urkunden aus-

gehändigt hat,

2. entgegen § 2 Abs. 5, auch in Verbindung mit § 7 Abs. 1
Satz 2, oder § 7 Abs. 1 Satz 3 die Sicherheit oder Versi-
cherung nicht aufrechterhält,

3. einer Vorschrift des § 3 über die Entgegennahme oder die
Ermächtigung zur Verwendung von Vermögenswerten des
Auftraggebers zuwiderhandelt,

4. einer Vorschrift des § 4 über die Verwendung von Vermö-
genswerten des Auftraggebers zuwiderhandelt,

5. einer Vorschrift des § 6 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 oder 2, Abs.
3 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit Abs. 2 Satz
2 über die getrennte Vermögensverwaltung zuwiderhan-
delt,

6. entgegen § 9 die Anzeige nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstattet,

7. entgegen § 10 Abs. 1 bis 5 erforderliche Aufzeichnungen
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht ordnungsgemäß
oder nicht rechtzeitig macht oder Unterlagen oder Belege
nicht oder nicht übersichtlich sammelt,

8. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 dem Auftraggeber
die dort bezeichneten Angaben nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilt,

9. (weggefallen)

10. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 1 Geschäftsunterlagen nicht
während der vorgeschriebenen Frist aufbewahrt,

11. (weggefallen)

12. entgegen § 16 Abs. 1 Satz 1 oder 2 einen Prüfungsbericht
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
oder eine dort genannte Erklärung nicht, nicht richtig oder
nicht rechtzeitig vorlegt oder

13. den Duldungs- oder Mitwirkungspflichten des § 17 Abs. 1
nicht, nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig nachkommt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 145 Abs. 2 Nr. 9 der Ge-
werbeordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine in
Absatz 1 bezeichnete Handlung in Ausübung eines Reisege-
werbes begeht.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 146 Abs. 2 Nr. 11 a der
Gewerbeordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine
in Absatz 1 bezeichnete Handlung in Ausübung eines Messe-,
Ausstellungs- oder Marktgewerbes begeht.

Stand: März 2010


